
ALLGEMEINE NUTZUNGSBEDINGUNGEN
FÜR DAS KOMPETENZNETZWERK

FAMILIENFREUNDLICHE UNTERNEHMEN IHRER REGION

§ 1  ZIELE DES NETZWERKS

Das Netzwerk „Familienfreundliche Unternehmen Ihrer Region“ hat zum Ziel,

 a) sich für eine höhere Erwerbstätigkeitsquote von Frauen einzusetzen und die berufliche  
  Gleichstellung von Frauen und Männern in der Region Aachen zu verwirklichen,

 b) kleine und mittlere Unternehmen der Region für das Thema vereinbarkeitsorientierte  
  Personalpolitik zu sensibilisieren sowie eine regionale Austauschplattform für  
  Geschäftsführende und Personalverantwortliche zu bieten,

 c) bei Veranstaltungen im Rahmen des Kompetenznetzwerks über wichtige Themen  
  und Trends zu informieren, Vorbilder aus der Region vorzustellen, Erfahrungen an  
  andere regionale Betriebe weiterzugeben sowie Kooperationen anzuregen,

 d) kleinen und mittleren Unternehmen einen Überblick über die in der Region  
  bestehenden Beratungs- und Unterstützungsangebote zu vereinbarkeitsorientierter  
  Personalpolitik für Arbeitgeber*innen und Arbeitnehmer*innen zu geben,  
  themenspezifische Informationsmaterialien zusammenzustellen sowie eine zentrale  
  Servicestelle zum Austausch für Unternehmen zu bieten,

 e) den Standort im Sinne der regionalen Fachkräftesicherungsstrategie nachhaltig  
  zu stärken, vereinbarkeitsorientierte Personalpolitik als wichtigen Baustein bei den  
  Unternehmen in der Region zu etablieren und Familienfreundlichkeit zum  
  Markenzeichen der regionalen Wirtschaft zu machen.

§ 2  AUFNAHME IN DAS NETZWERK

Das Netzwerk steht allen kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) aus der Stadt Aachen 
sowie den Kreisen Düren, Euskirchen, Heinsberg und der StädteRegion Aachen offen, 
die die KMU-Definition der Europäischen Kommission erfüllen. Zu einem kleinen Anteil 
werden größere Unternehmen und Initiativpartner*innen aufgenommen, die über größere 
personelle Ressourcen verfügen und/oder ihre Erfahrungen zum Nutzen der kleinen und 
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mittleren Unternehmen in das Netzwerk einbringen. Das Netzwerk wird betrieben vom 
Kompetenzzentrum Frau und Beruf im Region Aachen Zweckverband.

 (1) Die Aufnahme und die Mitgliedschaft in dem Netzwerk sind unentgeltlich.

 (2) Die Mitgliedschaft im Netzwerk verpflichtet zur Einhaltung der vorliegenden  
  Nutzungsbedingungen, worauf die Mitglieder vor ihrem Beitritt hingewiesen werden  
  und womit sie sich einverstanden erklären.

 (3) Die Anmeldung zur Aufnahme in das Netzwerk erfolgt über den Anmeldebogen zur  
  Mitgliedschaft.

 (4) Aufgenommen werden können alle KMU, die die KMU-Definition der Europäischen  
  Kommission erfüllen. Jedes Mitglied muss eine namentlich genannte 
  Hauptansprechperson unter Angabe deren ladungsfähiger Anschrift benennen.

§ 3  ÜBERPRÜFUNG DER MITGLIEDER

Der Betreiber ist berechtigt, aufgrund bekannt gewordener konkreter Tatsachen eine 
Überprüfung des Mitglieds im Hinblick darauf hin durchzuführen, ob die Mitgliedschaft mit 
den Zielen des Netzwerkes zu vereinbaren ist oder ob die Aufnahme abzulehnen bzw. die 
Mitgliedschaft gemäß § 9 zu beenden ist.

§ 4  RECHTE UND PFLICHTEN DER NETZWERKMITGLIEDER

Die Mitgliedschaft im Netzwerk berechtigt das Mitglied, sich den anderen Mitgliedern 
auf der Webseite www.familienfreundliche-unternehmen-regionaachen.de vorzustellen, 
insbesondere sein Interesse und sein Engagement im Bereich vereinbarkeitsorientierter 
Personalpolitik. Es besteht keine Verpflichtung zur Angabe von Daten. Der Betreiber 
bietet im Rahmen des von der Europäischen Union und dem Land Nordrhein-Westfalen 
geförderten Projektes „Kompetenzzentrum Frau und Beruf Region Aachen“ Zugang zu der 
Netzwerkplattform www.familienfreundliche-unternehmen-regionaachen.de.

 (1) Die von den Mitgliedern zur Verfügung gestellten Daten werden vom Betreiber auf  
  der Homepage eingestellt.

 (2) Die Mitglieder dürfen nur wahrheitsgemäße Angaben machen.

 (3) Unsachliche, herabsetzende, ehrenrührige oder strafbare Äußerungen werden nicht  
  eingestellt. Wertende Äußerungen in Bezug auf andere Mitglieder sind unzulässig  
  und werden nicht eingestellt.

 (4) Die Pflege und Aktualisierung der bereitgestellten und eingestellten Daten obliegt dem 
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  Betreiber auf der Grundlage der ihm genannten Daten.

 (5) Der Betreiber stellt die Möglichkeit der Netzwerkmitgliedschaft zur Verfügung ohne 
  jegliche Verpflichtung zur Aufrechterhaltung des Betriebs auch in der Zukunft. Der 
   Betreiber behält sich vor, einzelne Websites oder das gesamte Netzwerk zu  
  verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig  
  einzustellen. Der Betreiber wird die hiervon betroffenen Mitglieder vorab informieren,  
  sofern die Leistungsbeschränkungen nicht auf einer technischen Störung beruhen  
  oder sonst vom Betreiber nicht zu vertreten sind.

§ 5  NUTZERINFORMATIONEN 

Die Mitglieder erklären sich damit einverstanden, vom Betreiber per E-Mail über Netzwerk-
Interna (Nutzerinformationen) unterrichtet zu werden.

 (1) Die Mitglieder können die Informationen gemäß Abs. 1 durch Erklärung in Schriftform  
  oder Textform gegenüber dem Betreiber für die Zukunft ablehnen.

§ 6  DATENNUTZUNG; COOKIES

Die Mitglieder räumen dem Betreiber für die Dauer ihrer Mitgliedschaft das räumlich und 
zeitlich unbeschränkte Recht zur Nutzung und Verwertung der von ihnen bereitgestellten 
Inhalte innerhalb und zum Zwecke des Netzwerkes gemäß der in § 1 genannten Ziele ein. Die 
Daten dürfen zentral gespeichert und zur Nutzung im Rahmen der Beziehungen zwischen 
dem Betreiber und dem Mitglied verarbeitet werden. Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit 
darf der Betreiber das Mitglied namentlich erwähnen, sofern es hiergegen nicht ausdrücklich 
widerspricht.

 (1) Eine Nutzung der bereitgestellten Daten außerhalb des Netzwerkes, insbesondere  
  deren Bekanntgabe gegenüber Nichtmitgliedern, ist dem Betreiber untersagt. Die  
  Bekanntgabe oder Verbreitung von Mitgliederdaten außerhalb des Netzwerkes ist  
  nur mit der ausdrücklichen Zustimmung des Mitglieds im Einzelfall zulässig.  
  Der Betreiber ist zur Einhaltung der Bestimmungen des Gesetzes zum Schutz  
  Personenbezogener Daten (Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen) verpflichtet.

 (2) Den Mitgliedern ist es untersagt, ihnen durch ihre Mitgliedschaft bekannt gewordene  
  Daten anderer Mitglieder ohne deren Einwilligung außerhalb des Netzwerkes zu  
  nutzen, insbesondere diese gegenüber Nichtmitgliedern oder öffentlich bekannt zu  
  geben. Die Nutzung der durch die Mitgliedschaft bekannt gewordenen Daten anderer  
  Mitglieder zu gewerblichen Zwecken ist den Mitgliedern ausnahmslos untersagt.

 (3) Das Mitglied erklärt sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
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§ 7 DATENLÖSCHUNG

Der Betreiber ist zur umgehenden und vollständigen Löschung aller das Mitglied 
betreffenden Daten verpflichtet, wenn

 a) das Mitglied seine Mitgliedschaft gemäß § 8 Abs. 1 kündigt.

 b) das Mitglied gemäß § 9 aus dem Netzwerk ausgeschlossen wird.

§ 8 KÜNDIGUNG DER MITGLIEDSCHAFT

Jedes Mitglied hat das Recht, seine Mitgliedschaft jederzeit ohne Angabe von Gründen mit 
sofortiger Wirkung zu kündigen.

 (1) Die Kündigungserklärung muss in Schriftform (§ 126 Abs. 1 BGB) oder in Textform  
  (§ 126b BGB) erfolgen. Sie ist an die Betreiberin zu richten.

§ 9 AUSSCHLUSS AUS DEM NETZWERK

 (1) Mitglieder können mit sofortiger Wirkung aus dem Netzwerk ausgeschlossen  
  werden, wenn die Fortsetzung ihrer Mitgliedschaft für die Betreiberin, insbesondere  
  wegen schuldhafter Verstöße des Mitglieds gegen die vorliegenden  
  Nutzungsbedingungen, unzumutbar ist. Der Ausschluss kann auch erfolgen, wenn  
  die Mitgliedschaft des Mitglieds, insbesondere wegen seiner Handlungen oder  
  öffentlichen Äußerungen, mit den Zielen des Netzwerkes nachhaltig und dauerhaft  
  nicht zu vereinbaren ist.

 (2) Ein Verstoß gegen Nutzungsbedingungen, der die Fortsetzung der Mitgliedschaft für  
  den Betreiber in der Regel im Sinne des Abs. 1 unzumutbar macht, liegt vor, wenn  
  das Mitglied

  a) ihm durch die Mitgliedschaft bekannt gewordene Daten entgegen § 6 Abs. 3 Satz 2  
   gewerblich nutzt.

  b) entgegen § 4 Abs. 3 unwahre Angaben gemacht hat.

 (3) Vor dem Ausschluss ist das betreffende Mitglied anzuhören.

§ 10 HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Der Betreiber haftet nicht für Schäden, welche einem Mitglied durch seine Mitgliedschaft 
in dem Netzwerk entstehen, insbesondere nicht in dem Fall der Bereitstellung von 
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wahrheitswidrigen Angaben durch ein Mitglied des Netzwerkes.

Der vereinbarte Haftungsausschluss gilt nicht, soweit die Schäden auf einer grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung des Betreibers oder auf einer vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des 
Betreibers beruhen und soweit es sich um Schäden aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit handelt, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung des 
Betreibers oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen 
Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Betreibers beruhen.

§ 11 WEITERE ABREDEN

Es gelten zwischen dem Betreiber und den Mitgliedern ausschließlich die vorliegenden 
Nutzungsbedingungen. Weitere Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen dieser 
Bedingungen bedürfen der Schriftform und der ausdrücklichen Bestätigung durch den 
Betreiber. Dies gilt auch für diese Schriftformklausel (doppelte Schriftformklausel).

§ 12 BESTANDSKLAUSEL

Sollte eine der vorstehenden Regelungen unwirksam sein, so wird die Wirksamkeit der 
übrigen Bedingungen dadurch nicht berührt. Die unwirksame Regelung ist durch eine 
ihrem wirtschaftlichen und rechtlichen Inhalt am nächsten kommende Bedingung zu 
ersetzen. Entsprechendes gilt im Falle einer Regelungslücke.

§ 13 GERICHTSSTAND

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand ist Aachen.
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